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C. Arendes: “Durchschnittstäter” in regionalen NS-Verfahren

Im Juli 1948 hatte Generalstaatsanwalt Karl Siegfried
Bader dem Freiburger Schwurgericht eine Anklageschrift
vorgelegt, in der er die Todesstrafe fÃ¼r Dr. Arthur
Schreck forderte. Als leitender Arzt war dieser im Jahr
1940 fÃ¼r die Ermordung der Patienten der Pflegean-
stalt Rastatt mitverantwortlich gewesen, hatte darÃ¼ber
hinaus aber auch als Gutachter der sogenannten Aktion
T4 in insgesamt etwa 15.000 MeldebÃ¶gen Ã¼ber das
Schicksal von potentiellen Opfern mitentschieden. Der
âEuthanasieâ-Arzt wurde vom Schwurgericht im Land-
gericht Freiburg zu lebenslÃ¤nglicher und zusÃ¤tzlich
zehnjÃ¤hriger Zuchthausstrafe verurteilt. Nach Beru-
fung wurde das Urteil vom Oberlandesgericht Freiburg
jedoch im StrafmaÃ aufgehoben und in die erste In-
stanz zurÃ¼ckverwiesen. 1950 reduzierte das Schwurge-
richt die Zuchthausstrafe auf zwÃ¶lf Jahre. Im folgen-
den Jahr wurde der Vollzug zur âHeilbehandlungâ un-
terbrochen; die Reststrafe musste Schreck nicht mehr
antreten. Bezeichnend ist nun das Bild, das in der Ur-
teilsbegrÃ¼ndung von Dr. Arthur Schreck und dem mit-
angeklagten vormaligen Referenten fÃ¼r das Gesund-
heitswesen im Badischen Innenministerium, Dr. Ludwig
Sprauer, gezeichnet worden war: âBei der innerhalb die-

ses Strafrahmens festzusetzenden Strafe schieden spezi-
alprÃ¤ventive Gesichtspunkte aus, da die Angeklagten
nach ihrer charakterlichen Veranlagung keine Verbre-
cher sind, die vor weiteren Straftaten zurÃ¼ckgehalten
werden mÃ¼ssen.â Urteil des Schwurgerichts Freiburg
vom 2. Mai 1950, Staatsarchiv Freiburg (StAF) F 176/15,
Zug. 1991/6 Nr. 54, Bl. 78. Vgl. Ernst Klee, Was sie taten
â Was sie wurden. Ãrzte, Juristen und andere Beteiligte
am Kranken- oder Judenmord, Frankfurt am Main 1994,
S.Â 207. Der Hinweis auf eine gute charakterliche Ver-
anlagung diente der Entlastung; die Angeklagten pass-
ten offenbar nicht zu der Vorstellung, die man seinerzeit
von typischen NS-Verbrechern haben mochte. Doch von
welcher Gestalt waren solche und wer fÃ¼hrte bei den
EntwÃ¼rfen der TÃ¤terbilder die Feder?

Cord Arendes hat eine Studie vorgelegt, in der er,
ausgehend von vier empirischen Mikrostudien, die Bild-
Konstruktion von nationalsozialistischen TÃ¤tern und
derenMedialisierung von der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit bis in achtziger Jahre untersucht. Seine Heidelberger
Habilitationsschrift steht somit im Kontext jener Arbei-
ten, die imAnschluss an denmittlerweile etablierten zeit-
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geschichtlichen Forschungszweig der Analyse von NS-
Prozessen in jÃ¼ngerer Zeit vor allem die Ãffentlich-
keit als Aktionsraum entdecken und sich den gerichtli-
chen Auseinandersetzung mit NS-Verbrechen als perfor-
mativem Akt zuwenden. Vgl. JÃ¶rg Osterloh / Clemens
Vollnhals (Hrsg.), NS-Prozesse und deutsche Ãffentlich-
keit. Besatzungszeit, frÃ¼he Bundesrepublik und DDR,
GÃ¶ttingen 2011; GeorgWamhof (Hrsg.), Das Gericht als
Tribunal oder: wie der NS-Vergangenheit der Prozess ge-
macht wurde, GÃ¶ttingen 2009. Arendes geht es um die
Rolle der lokalen und regionalen Tagespresse, wobei er
das dort Geschriebene mit den von den jeweiligen Straf-
juristen gezeichneten TÃ¤terbilden parallelisiert. Ziel da-
bei ist es, durch die âEinbeziehung lokaler und regiona-
ler Perspektiven [â¦] MeistererzÃ¤hlungen zu ergÃ¤nzen
oder in Teilen zu revidierenâ (S.Â 13).

Im Mittelpunkt seiner Analyse stehen, erstens, drei
ehemalige, vor dem Landgericht Mannheim in den Jah-
ren 1947 und 1948 wegen âEndphasenverbrechenâ abge-
urteilte vormalige Ordnungspolizisten; zweitens ein ehe-
maliger, mit dem âgrÃ¼nen Winkelâ versehener Funk-
tionshÃ¤ftling des KZ Buchenwald, durch dessen Bruta-
litÃ¤t mehrere MithÃ¤ftlinge zu Tode kamen; er wurde
1949 vor das Landgericht Heidelberg gestellt; drittens der
Prozess gegen AngehÃ¶rige des âVolksdeutschen Selbst-
schutzesâ, die 1965 von dem Landgericht Mannheim un-
ter dem Vorwurf der Beteiligung an Massenexekutio-
nen polnischer BÃ¼rger abgeurteilt wurden; viertens das
Verfahren gegen einen ehemaligen Sicherheitspolizisten,
der als Leiter einer Gestapo-AuÃenstelle in der âParti-
sanenbekÃ¤mpfungâ im Balkan eingesetzt worden war
und 1984 vor dem Landgericht Heidelberg stand.

Arendes setzt quellentechnisch bei der zeit-
genÃ¶ssischen Berichterstattung an und es ist sein Ver-
dienst, die Rolle gerade dieser spezifischen Medien, der
lokalen Tagespresse, bei der Produktion und Verbrei-
tung von TÃ¤terbildern herauszuarbeiten. Dass demge-
genÃ¼ber andereQuellenweniger stark berÃ¼cksichtigt
werden, liegt in der Anlage seiner Arbeit begrÃ¼ndet.
In beeindruckender Weise kontextualisiert Arendes die
Fallbeispiele seiner gut lesbaren Studie Ã¼beraus um-
sichtig: ZunÃ¤chst verortet er sie, besonders inten-
siv im ersten Fall, in den lokalen und regionalen Zu-
sammenhang; dann bestimmt er auf der Basis von
SekundÃ¤rliteratur ihren historischen Ort im Blick
auf die Ã¶ffentliche Auseinandersetzung mit der NS-
Vergangenheit in Deutschland und darÃ¼ber hinaus.
So sei sein erster Fall in einer Phase angesiedelt, in
der NS-TÃ¤ter vor allem als âBestienâ und âExzess-
tÃ¤terâ wahrgenommen worden seien, wÃ¤hrend nach

einer Phase des âgroÃen Schweigensâ (S.Â 154) in den
fÃ¼nfziger Jahren ein Wandel einsetzte: In den sechzi-
ger Jahren, nach dem Eichmann-Prozess, erfolgte eine
âDistanzgewinnung [â¦] nicht mehr auf dem Weg des
Ausschlusses aus der Gemeinschaft der âguten Deut-
schenâ und der Einordnung unter die âbÃ¶sen Nazisâ.
Stattdessen griffen neue Formen der Abstrahierung der
TÃ¤terpersÃ¶nlichkeiten, mit denenwiederum eine Ent-
personalisierung einherging: Aus den einzelnen TÃ¤tern
wurden âkleine RÃ¤dchenâ, mechanisch agierende Kom-
ponenten, die den Vernichtungskrieg am Laufen hielten.â
(S.Â 174)

Erkennbar ist Arendes nun daran interessiert, die
Befunde seiner Fallbeispiele mit der allgemeinen Ent-
wicklung zu parallelisieren. Doch seine empirische Leis-
tung besteht nicht in dem Nachvollzug solcher Befun-
de auf lokaler Ebene; diese lieÃen sich, durch die Fall-
auswahl seiner Studie bedingt, auch gar nicht in jedem
Beispiel explizit bestÃ¤tigen: Wenn ich es richtig sehe,
war das âBestienâ-Stereotyp in Hinblick auf den ehe-
maligen Ordnungspolizisten Hugo Otto BÃ¶se Ende der
vierziger Jahre beispielsweise nicht vorherrschend, wohl
aber wurde in der Ã¶ffentlichten Meinung seinerzeit das
Bild eines fanatischen Nazis transportiert, begrÃ¼ndet
vor allem mit dem Hinweis auf dessen SS-Mitgliedschaft.
Nein, wichtiger sind aus meiner Sicht vielmehr Arendes
Ergebnisse im Detail, die erst durch seine eindringliche
Nahsicht erzielt werden: Etwa die von ihm beobachtete
Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen pro-
zessbeteiligen Akteuren im weitesten Sinne. Das rela-
tiv milde erstinstanzliche Urteil des Mannheimer Land-
gerichts Ã¼ber BÃ¶se hatte heftige Kritik hervorgeru-
fen; bis zum Urteil in zweiter Instanz âbestand aufseiten
aller am Verfahren beteiligten Institutionen und Perso-
nen ausreichend Zeit, auf das TÃ¤terbild einzuwirken:
BÃ¶se konnte an seiner PersÃ¶nlichkeit arbeiten und
sein Angeklagtenprofil verbessern. Aufseiten von Staats-
anwaltschaft und Gericht flossen â zumindest subkutan
â die Erfahrungen der ersten Verhandlungen und der
Ã¶ffentlichen Diskussion in das TÃ¤terbild ein, welches
BÃ¶se zugeschrieben wurdeâ (S.Â 114).

Ein weiteres Beispiel: Bekannt ist, dass durch die
Beteiligung von Historikern (Wolfgang Scheffler, Hans
Buchheim) an NSG-Verfahren dort unabhÃ¤ngiger Sach-
verstand integriert und umgekehrt die Wissenschaft da-
von befruchtet wurde. DarÃ¼ber nicht vergessen wer-
den darf, dass seitens der Justiz ja auch ehemalige NS-
FunktionstrÃ¤ger als SachverstÃ¤ndige in die Verfah-
ren einbezogen wurden. Arendes berichtet davon, dass
in den sechziger Jahren seitens der Justiz etwa Bern-
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hard Wehner in das oben erwÃ¤hnte dritte Verfahrens-
beispiel einbezogen wurde, der âbei der Reichskriminal-
polizei Berlin [â¦] Leiter der von den Nationalsozialis-
ten eingesetzten Sonderkommission des Reichskriminal-
amtes zur AufklÃ¤rung der polnischen Greueltaten an
Volksdeutschen im Brombergâ gewesen war. Er wurde
von der Staatsanwaltschaft als âentscheidender Gutach-
ter vernommenâ (S.Â 177). Erhellend ist auch Arendes
Befund, auf welche Weise lokal verhandelte FÃ¤lle me-
dial an Chiffren anschlieÃen, die im Zusammenhang mit
âgroÃen Prozessenâ entstanden sind; so im Fall des in
den achtziger Jahren vom Landgericht Heidelberg ver-
urteilen ehemaligen Gestapobeamten: âDas maÃgebli-
che TÃ¤terbild, die stereotype Zuschreibung an Drusch-
ke, ein bzw. der âEichmann Sloweniensâ gewesen zu
sein, wird nicht erst innerhalb des Verfahrens durch die
Zeugenaussagen entwickelt, sondern taucht bereits im
Ã¶ffentlichen Diskurs rund um den Prozess auf und ge-
langt auf diesem (Um-)Weg in das Verfahren und auch in
die Zeugenaussagen zurÃ¼ck.â (S.Â 214).

Indem Arendes die SekundÃ¤rliteratur zu seinen
Fragen strukturiert und bÃ¼ndelt, kann seine Stu-
die einerseits als EinfÃ¼hrung in die Geschichte des
Ã¶ffentlichen Umgangs mit der NS-Vergangenheit in
Deutschland gelesen werden; die Fallbeispiele verleihen
seinemÃberblick andererseits aber auch TiefenschÃ¤rfe,
die in der Tat wichtige Details ergÃ¤nzen oder verfes-
tigte Sichtweisen hinterfragen helfen. Ich stutze aber
bei dem schon an prominenter Stelle verwendeten Be-
griff des âDurchschnittstÃ¤tersâ. Arendes verweist in der
Einleitung kurz darauf, dass er damit ââkleine TÃ¤terââ
meint, ohne dahinter âimaginÃ¤re DurchschnittstÃ¤ter
mit einem eindeutigen oder gar typischen TÃ¤terprofilâ

zu vermuten. (S.Â 26) Wie lÃ¤sst sich dann aber der ana-
lytische Mehrwert dieser Bezeichnung genau bestimmen
â gerade vor dem Hintergrund einer durchaus sehr he-
terogenen Anzahl von FÃ¤llen, vom AngehÃ¶rigen der
Sicherheitspolizei bis zum HÃ¤ftlingskapo im KZ? Ei-
ne Diskussion hierÃ¼ber, etwa im Schlusskapitel, ha-
be ich vermisst. Ich hÃ¤tte Schwierigkeiten Dr. Arthur
Schreck als âDurchschnittstÃ¤terâ im analytischen Sin-
ne zu bezeichnen, auch wenn er kein Ã¼beraus promi-
nenter SchreibtischtÃ¤ter gewesen war. Sein weiterer
Werdegang in den fÃ¼nfziger Jahre verlief jedoch, das
lÃ¤sst sich sagen, ganz durchschnittlich, weil fÃ¼r den
Umgang mit NS-TÃ¤tern typisch: 1953 bat er den Re-
gierungsprÃ¤sidenten von SÃ¼dbaden, sich beim Justiz-
minister von Baden-WÃ¼rttemberg fÃ¼r seine Begnadi-
gung einzusetzen, damit er einen Anspruch auf eine stan-
desgemÃ¤Ãe Pension geltend machen kÃ¶nne. Arthur
Schreck an den RegierungsprÃ¤sidenten von SÃ¼dbaden
(Waeldin) am 5. 11. 1953, in: StAF F 30/1, Nr. 3546. Die-
ser kam demWunsch seines alten Freundes âgerne nachâ
und wandte sich rasch an den ihm âpersÃ¶nlich be-
kannten Justizministerâ. Der RegierungsprÃ¤sident von
SÃ¼dbaden (Waeldin) an Arthur Schreck am 27. 11. 1953,
in: StAF F 30/1, Nr. 3546. Zudem versuchte dieser mit
Hilfe seines Referenten die Gnadensache voranzutrei-
ben. Durch EntschlieÃung des MinisterprÃ¤sidenten von
Baden-WÃ¼rttemberg wurde ihm ein Jahr spÃ¤ter ein
monatlicher Unterhalt von 450.- DM gewÃ¤hrt. Noch im
Jahr 1954 erhielt er die âbÃ¼rgerlichen Ehrenrechteâ zu-
rÃ¼ck, nachdem die Zuchthaus- in GefÃ¤ngnisstrafen
von gleicher Dauer umgewandelt worden waren. 1957
wurde Dr. Arthur Schreck begnadigt und erhielt eine
Pension von 60 % seines letzten Gehalts. StAF F 176/15,
Zug. 1991/6 Nr. 54.
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